Auszug aus dem neuen Ftv. bzgl. Doktorschule

§ 16

(1) Teil des Ausbildungsprogramms ist die Doktoratsausbildung, die im Rahmen einer dem Erwerb des Mastergrades folgenden Ausbildung zum Erwerb des Doktorgrades vorbereitet. In einem Doktorstudium müssen mindestens 180 ECTS erworben werden. Die Ausbildungsdauer beträgt 6 Semester. Das Doktorstudium besteht aus einer einheitlichen, 36monatigen Ausbildungsdauer, die in Berichtsperioden aufgeteilt werden kann.

(2) Die Befugnis zur Doktoratsausbildung kann jene Hochschulinstitution erlangen, die eine Masterausbildung auf dem gegebenen Wissenschaftsgebiet durchführt.

(3) Eine Hochschulinstitution kann auf den in ihrer Betriebsgenehmigung bestimmten Wissenschaftsgebieten bzw. in den dort bestimmten Wissenschaftszweigen […] die Befugnis zur Doktoratsausbildung und zur Verleihung des Doktorgrades erlangen. […]

(4) Der durch die in einem Doktorstudium erworbene Urkunde gewährte wissenschaftliche Grad ist: “Doctor of Philosophy” (Abk.: PhD) […]. Die Urkunde wird vom Rektor und vom Vorsitzenden des Doktorenrates unterzeichnet.

(5) Das Recht zur Organisation der Doktoratsausbildung und zur Verleihung des Doktorgrades kommt dem Doktorenrat der Hochschulinstitution zu. Der Doktorenrat der Hochschulinstitution kann für die einzelnen Wissenschaftsgebiete – innerhalb dieser Gebiete für die in der Doktoratsatzung der Hochschulinstitution bestimmten Wissenschaftszweige – Wissenschaftszweig-Doktorenräte errichten. Alle Mitglieder des Doktorenrates müssen über wissenschaftliche Grade verfügen, außer den Vertretern der Doktoranden.

§ 40 (6) Zur Doktoratsausbildung kann zugelassen werden, wer über einen Masterabschluss sowie über eine staatlich anerkannte Sprachprüfung von mindestens mittlerer Stufe Typ „C“ – allgemeine, komplexe staatlich anerkannte Sprachprüfung mittlerer Stufe (Niveau B2) – oder damit gleichwertige Sprachprüfung verfügt.

(7) Weitere Anforderungen an die Zulassung zur Doktoratsausbildung kann die Hochschulinstitution festlegen, vorausgesetzt, dass die Hochschulinstitution gleiche Zulassungsanforderungen anzuwenden hat, unabhängig davon, in welcher Hochschulinstitution die/der BewerberIn ihre/seine [Master-]Urkunde erworben hat.

§ 47 (2) Die Dauer der [staatlichen finanziellen] Unterstützung der Doktoranden beträgt maximal 6 Semester.
XIV. Kapitel
Sonderbestimmungen zur Doktoratsausbildung

31. Die Doktoratsausbildung und das Verfahren bzgl. des Erwerbens des Doktorgrades

§ 53 (1) Die Doktoratsausbildung ist eine nach den Eigenschaften des Wissenschaftsgebietes und Ansprüchen der Doktoranden ausgerichtete, individuell oder in Gruppen erfolgte Ausbildungs-, Forschungs- und Berichtstätigkeit. An einer Doktoratsausbildung kann teilnehmen, wer über Masterabschluss verfügt.

(2) Nach der Doktoratsausbildung kann der Doktorgrad im Rahmen eines Sonderverfahrens (Doktorgraderwerbsverfahrens) erworben werden. Die Teilnehmer im Sonderverfahren sind die Doktoratsanwärter. Doktoratsanwärter können auch diejenigen sein, die an der Doktoratsausbildung nicht teilgenommen haben, sich zum Erwerb des Doktorgrades individuell vorbereitet haben, vorausgesetzt, dass sie über einen Masterabschluss verfügen und die Anforderungen der Doktoratsausbildung erfüllt haben. Leitet die Doktorandin / der Doktorand das Doktorgraderwerbsverfahren innerhalb der Ausbildungsdauer ein, so ist sie /er neben ihrem / seinem studentischen Rechtsverhältnis auch Doktoratsanwärter.
(3) Das Doktoratsanwärter-Rechtsverhältnis entsteht mit der Anmeldung zum Doktorgraderwerbsverfahren und mit deren Annahme. Die Hochschulinstitution kann die Anmeldung derjenigen nicht ablehnen, die in der gegebenen Hochschulinstitution die Doktoratsausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Im Rahmen des Doktoratsanwärter-Rechtsverhältnisses sind die Anforderungen des Absatzes (5) zu erfüllen.
(4) Das Doktoratsanwärter-Rechtsverhältnis erlischt mit dem Abschluss des Doktorgraderwerbsverfahren bzw. auch dann, wenn der Doktoratsanwärter seine Dissertation innerhalb von zwei Jahren nach dem Entstehen des Doktoratsanwärter-Rechtsverhältnisses nicht eingereicht hat. Auf die Rechte und Pflichten des Doktoratsanwärters sind im Übrigen – wenn eine Rechtsvorschrift nicht anders verfügt – die Bestimmungen zu den studentischen Rechten und Pflichten anzuwenden. 
(5) Voraussetzungen des Erwerbs des Doktorgrades:
a) die Erfüllung der aufgrund der Doktoratssatzung vorgeschriebenen Verpflichtungen, ferner die erfolgreiche Ablegung des Rigorosums vor einer – mindestens aus drei Mitgliedern bestehenden – Prüfungskommission,
b) der der Doktoratssatzung gemäße Nachweis zweier für die Pflege des Wissenschaftsgebietes erforderliche Fremdsprachen – inkl. die Möglichkeit der Anerkennung der nicht ungarischen Gebärdensprache im Falle von tauben Doktoratsanwärter,
c) die Vorstellung der selbständigen wissenschaftlichen Tätigkeit durch Artikel, Aufsätze oder auf andere Art und Weise,
d) die selbstständige Lösung der den Anforderungen des Doktorgrades entsprechenden wissenschaftlichen Aufgaben, Disputation, Vorstellung einer Schöpfung; öffentliche Verteidigung von Ergebnissen.
(6) Über die verliehenen Doktorgrade ist ein zentrales Register zu führen, das jedermann einsehen kann. Die elektronische Zugänglichkeit des Registers ist sicherzustellen. Die Detailregelungen der Doktoratsausbildung und der Verleihung des Doktorgrades legt die Doktoratsordnung der Hochschulinstitution fest.
(7) Die über einen PhD-Grad verfügenden Personen können neben ihren Namen die Abkürzung “PhD” oder “Dr.” führen.
§ 59 (1) Das studentische Rechtsverhältnis erlischt

d) am letzten Tag der Ausbildungsdauer der Doktoratsausbildung.

§ 63 (1) Die institutionelle Vertretung der Teilnehmer an der Doktoratsausbildung nimmt die als Teil der Hochschulinstitution fungierende Selbstverwaltung der Doktoranden wahr. Jeder Doktorand ist Mitglied der Selbstverwaltung der Doktoranden, kann wählen und gewählt werden. Auf die Tätigkeit der Selbstverwaltung der Doktoranden sind im Übrigen die Bestimmungen des § 60 (1)-(6) entsprechend anzuwenden.
§ 67 (3) Das Bildungsamt ist zuständig für die Angelegenheiten bzgl.

e) der Schaffung und Abschaffung der Doktorschule.

§ 70 (1) Die MAB (ungarische Akkreditierungskommission) ist ein Sachverständigengremium, das die Kontrolle, Sicherung und Bewertung der wissenschaftlichen Qualität der im ungarischen Hochschulwesen betriebenen Ausbildung und wissenschaftlichen Forschung fördert und auf die im Ftv. geregelten Art und Weise an den mit den Hochschulinstitutionen zusammenhängenden Verfahren, insbesondere bzgl. Doktorschulen, mitwirkt.
§ 72 (5) Der Landesdoktorenrat ist ein aus den Vorsitzenden der Doktorenräte der Hochschulinstitutionen bestehendes Gremium, das zu Fragen Stellung nimmt, die mit der Doktoratsausbildung, Verleihung des Doktorgrades zusammenhängen. Der Landesdoktorenrat bestimmt die quantitativen und qualitativen Prinzipien der Verteilung der durch staatliches (Teil-) Stipendium unterstützten Dokorandenplätze zwischen den Hochschulinstitutionen.

49. Die kostenlose Dienstleistungen im Rahmen der durch (Teil-)Stipendium des ungarischen Staates unterstützten Ausbildung

§ 81 (1) Im Rahmen der durch (Teil-)Stipendium des ungarischen Staates unterstützten Ausbildung können von den Studierenden folgende Dienstleistungen in Anspruch genommen werden:

a) die erstmalige Aufnahme der für die Erfüllung der im Ausbildungsprogramm bestimmten Lehr- und Studienanforderungen und für den Erwerb des Doktoratsabsolutoriums erforderlichen Vorlesungen, Seminare, Konsultationen, praktische Beschäftigungen, die einmalige Widerholung der Berichte, Prüfungen, nicht bestandenen Berichte und Prüfungen, die Ablegung der Abschlussprüfung, ferner das Gradenerwerbsverfahren während des Bestehens des studentischen Rechtsverhältnisses gemäß § 53 (3),
c) Benutzung/Nutzung der Anlagen bzw. Geräte und Mittel – Bibliothek und Bibliotheksdienstleistungen, PC-Raum – der Hochschuleinrichtung,

e) (studentische) Beratung,

f) die erstmalige Ausgabe/Ausstellung jeglicher mit der Ausbildung bzw. mit dem Doktorengraderwerb zusammenhängender Urkunden.

(2) Im Rahmen der durch staatliches (Teil-)Stipendium unterstützten Ausbildung – in Ermangelung anders lautender Rechtsvorschriften – darf die Hochschuleinrichtung keine Verwaltungsgebühr verlangen (z.b. Inskriptionsgebühr).

50. Dienstleistungen, die im Rahmen der durch (Teil-)Stipendium des ungarischen Staates unterstützten Ausbildung gegen Bezahlung einer Gebühr in Anspruch genommen werden können

§ 82 (1) Im Rahmen der durch (Teil-)Stipendium des ungarischen Staates unterstützten Ausbildung können die Studierenden gegen Bezahlung einer Gebühr folgende Dienstleistungen in Anspruch nehmen:
b) die von der Hochschuleinrichtung für die Studierenden erstellte und in das Eigentum der Studierenden übergehende Sachen (Reader)

c) die über die kostenlosen Dienstleistungen hinausgehende Nutzung/Benutzung der Anlagen, Instrumente, Mittel der Hochschuleinrichtung (Bibliothek, PC-Raum),

d) die über die zwingend aufzunehmenden bzw. über die aufgrund dieses Gesetzes von der Hochschuleinrichtung zwingend zu sichernden Quantität hinausgehende ECTS.

(2) Die SPO der Hochschuleinrichtung kann die im demselben Fach abgelegten dritten und weiteren Prüfungen, die erneute Aufnahme der Vorlesungen, Seminare, Konsultationen, praktische Beschäftigungen, die Gebührenordnung der Hochschuleinrichtung kann die Nichterfüllung oder die Säumige Erfüllung der in der SPO festgelegten Verpflichtungen an eine Zahlungsverpflichtung binden. Die Zahlungsverpflichtung kann jeweils 5 % des für Vollzeitarbeit gesetzlich festgelegten jeweiligen Mindestlohns nicht überschreiten.
(3) Die Gebühren gem. (1) und (2) und das Verfahren ihrer Anwendung sind in der SPO festzulegen, damit, dass deren Gesamtsumme die Hälfte des Eigenkostens nicht überschreiten darf.

(4) Ein mit staatlichem (Teil-)Stipendium unterstützter Student kann auch im Rahmen seines Gaststudentenverhältnisses gem. § 81 (1)-(3) an der Ausbildung teilnehmen.
51. Dienstleistungen in der Eigenfinanzierten Ausbildung

§ 83 (1) Nimmt der Studierende an einer eigenfinanzierten Ausbildung statt, hat er für die Dienstleistungen gem. § 82 (1)-(2) Gebühren zu bezahlen.

(2) Die Ordnung der Festlegung und Änderung der Gebühren ist in der Gebührenordnung festzulegen, aufgrund dessen der Studierende und die Hochschuleinrichtung die Höhe der Gebühr in einer Vereinbarung festhalten.

(3) Der in der Satzung festgelegte Anteil der eingezahlten Gebühr ist dem Studierenden zurückzuzahlen, wenn der Studierende bis zum in der Satzung festgelegten Zeitpunkt meldet, dass er sein studentisches Rechtsverhältnis beendet oder ruhen lässt.

(4) In der Satzung sind die Regeln festzuhalten, aufgrund dessen der Rektor im Falle der Studierenden, die ihre Ausbildung selbst finanzieren, über die Genehmigung der Ratenzahlung und anderer Ermäßigungen, die aufgrund ihrer Leistungen den Studierenden zustehen bzw. aufgrund ihrer sozialen Lage den Studierenden zugesprochen werden können.
(5) Die Hochschuleinrichtung kann mit den von der Vertragspartei bestimmten Personen auf die Begründung eines studentischen Rechtsverhältnisses eine Vereinbarung schließen. Aufgrund einer solchen Vereinbarung kann ein studentisches Rechtsverhältnis mit solchen Personen begründet werden, welche den übrigen Voraussetzungen des Gesetzes entsprechen. In der Vereinbarung ist auszumachen, dass alle mit der Ausbildung der Studierenden zusammenhängen Kosten von der Vertragspartei zu bezahlen sind.
§ 108 In Anwendung dieses Gesetzes ist:
1. eine Doktoratsdisputation: vom Doktoratsanwärter erstelltes schriftliches Werk, wodurch der Doktoratsanwärter – während des Doktoraterwerbsverfahrens – nachweist, dass er zur selbstständigen Lösung von den Voraussetzungen des (Doktor)Grades gemäßen Aufgaben fähig ist.
§ 114 (1) Hat der Doktorand die Doktoratsausbildung aufgrund der Bestimmungen des Hochschulgesetzes vom Jahre 2005 angefangen, so kann er diese gemäß den vorgeschriebenen Anforderungen beenden. Auf die Fragen bzgl. Doktoratsausbildung und Doktorengradserwerbsverfahren sind die Bestimmungen dieses Gesetzes anzuwenden. Den Teilnehmern an einer Doktoratsausbildung ist der in diesem Gesetz bestimmte Grad zu verleihen. Die gemäß den Hochschulgesetzen aus den Jahren 1993 und 2005 verliehenen Doktorengarde sind mit den gemäß diesem Gesetz verliehenen Doktorengrade gleichwertig.

(2) Die Bestimmung des dritten Satzes des § 53 (2) bzgl. der Erfüllung der Anforderungen der Doktoratsausbildung bei der Annahme der Anmeldungen für das Doktorgradserwerbsverfahren sind nach dem 1. Sept. 2013 bei den Hochschuleinrichtungen anzuwenden, deren vor dem 1. Januar 2010 angenommenen Doktoratssatzungen beim Vorliegen der dort [in der Doktoratssatzung] bestimmten Umständen die Erfüllung der Anforderungen der Doktoratsausbildung nicht vorschreibt.
PAGE  
1

